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V O R L A G E zur Sitzung   
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Gemeindevertretung 22.04.2026 beschließend 
 
Betreff: 

Wahl der Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter der oder des Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
 
Sachdarstellung: 

Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 der Hauptsatzung der Gemeinde Schmitten im Taunus in der Fassung der 19.04.2021 
sind 3 Mitglieder der Gemeindevertretung als Vertretung des vorsitzenden Mitglieds zu wählen. 
 
Die Wahl der Stellvertreterinnen und Stellvertreter erfolgt nach dem Verhältniswahlverfahren, da mehrere 
unbesoldete Stellen zu besetzen sind (§ 55 Abs. 1 Satz 1 1.Halbsatz HGO). Gewählt wird schriftlich und 
geheim aufgrund von Wahlvorschlägen aus der Mitte der Gemeindevertretung. 
 
Haben sich alle Mitglieder der Gemeindevertretung auf einen einheitlichen Wahlvorschlag geeinigt, ist 
gemäß § 55 Abs. 2 Satz 1 HGO der einstimmige Beschluss der Gemeindevertretung über die Annahme des 
Wahlvorschlags ausreichend, Stimmenthaltungen sind unerheblich. Eine geheime Abstimmung findet in 
diesem Fall nicht statt. 
 
In der Vergangenheit war dies in Schmitten geübte Praxis und ist auch für die neue Legislaturperiode 
vorgesehen. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

- Entfällt - 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung wählt gemäß dem vorliegenden einheitlichen Wahlvorschlag folgende Mitglieder 
als Stellvertreterin bzw. Stellvertreter für das vorsitzende Mitglied der Gemeindevertretung: 
 

1. Rainer Löw (FWG) 
2. Dr. Frank von der Ohe (Bündnis 90 / Die Grünen) 
3. Ralf Bibo (b-now) 

 

 
 
 
Schmitten, den 15.04.2026 
Sachbearbeiter DER GEMEINDEVORSTAND 
André Sommer Julia Krügers, Bürgermeisterin 




